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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1992/03/04 92/03/0014 1

Stammrechtssatz

§ 9 Abs 2 LuftfahrtG stellt auf die Berücksichtigung des gesamten Spektrums der in jedem Einzelfall (hier:

Außenstartbewilligung für Heißluftballone) in Betracht kommenden ö<entlichen Interessen ab. Ob aber und

gegebenenfalls welche ö<entlichen Interessen der Erteilung der Bewilligung entgegenstehen, hängt von den konkreten

Umständen ab, so auch von der Lage des Startplatzes und Landeplatzes und seiner Umgebung, und kann nur in bezug

darauf beurteilt werden, was nur bei Bekanntgabe der jeweiligen für die Außenab?üge und die Außenlandungen

vorgesehenen Plätze möglich ist. Die der Beh gem § 9 Abs 2 LuftfahrtG auferlegte Berücksichtigung entgegenstehender

ö<entlicher Interessen schließt die Erteilung einer Bewilligung für ein gesamtes Bundesland ohne nähere

Konkretisierung der für die Außenabflüge und Außenlandung bestimmten Plätze aus.
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